
Standesamt Bietigheim-Bissingen
Formular zur Urkundenanforderung

Allgemeine Informationen:

Eine Urkunde kann nur dann beantragt werden, wenn Sie tatsächlich in Bietigheim-
Bissingen geboren sind, geheiratet haben oder die Person hier verstorben ist.

Den Antrag ist per Email oder Fax im Standesamt einzureichen:

standesamt@bietigheim-bissingen.de
Fax: 07142 74-408

Ein Scan des Ausweisdokumentes (Personalausweis, Reisepass, Aufenthaltstitel) muss
immer übermittelt/mitgesandt werden!

Empfänger - Wohin soll die Urkunde geschickt werden?

Name, Vorname:

Adresse:

Land:

Tel. für Rückfragen:

E-Mail für Rückfragen:

Urkundenauswahl – Welche Urkunde wird benötigt?

Bitte unbedingt ankreuzen:

☐ Geburtenregister ☐ Eheregister ☐ Sterberegister

Format der Urkunde:

☐ Standard Urkunde DIN-A4 Anzahl: ____

☐ Stammbuchformat Anzahl: ____

☐ Mehrsprachige/internationale Urkunde DIN-A4 Anzahl: ____

☐ Beglaubigte Abschrift aus dem Register mit Hinweisteil DIN-A4 Anzahl: ____

☐ Bescheinigung über die Namensführung DIN-A4 Anzahl: ____

Beurkundete Person – Wer steht in der Urkunde?

Name, (Geburtsname), Vorname

Geburtsdatum

Ehedatum

Sterbedatum

Registernummer (falls vorhanden)

mailto:standesamt@bietigheim-bissingen.de
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Wofür wird die Urkunde benötigt?

Die Urkunde benötige ich für:

Die Urkunde benötige ich für: ☐ Für die Rentenversicherung, gebührenfrei
Die Urkunde benötige ich für: ☐ Für die Sozialversicherung, gebührenfrei

Nachweis der Berechtigung zur Urkundenanforderung

☐ Ich bin die betroffene Person selbst

☐ Ich bin Verwandter in gerader Linie (Großeltern, Eltern, Kind, Enkelkind)

☐ Ich bin eine andere Person

Wenn die Anforderung eine andere Person betrifft, ist der Bestellung ein entsprechender
Nachweis beizufügen, wie z.B.

- Urkundlicher Nachweis über das Verwandtschaftsverhältnis

- Vollmacht einer für die Ausstellung der Urkunde berechtigten Person

- Kopie der Bestallungsurkunde

- Vollstreckbarer Schuldtitel

- Mitteilung des Nachlassgerichts

Ohne Nachweis kann die Urkunde nicht erstellt werden!

Kosten und Zahlung per Überweisung

Die Gebühr für eine Urkunde beträgt 20,--€ (Landesgebührensatzung) und ist per Vorkasse
auf folgendes Konto zu überweisen:

Stadt Bietigheim-Bissingen

Kreissparkasse Ludwigsburg

IBAN: DE33 6045 0050 0007 0001 37

BIC:  SOLDES1LBG

Bitte geben Sie folgenden Verwendungszweck mit Vor- und Nachnamen des
„Urkundeninhabers“ an:

5.3201.150080.5 + Vor- und Nachname

Die Urkunde wird erst nach Zahlungseingang der Gebühr zugeschickt.

https://www.landesrecht-bw.de/bsbw/document/jlr-PStGDVBW2013V3Anlage1
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